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Ablauf der Veranstaltung

Zeitplan

17:00 Uhr Begrüßung und Aktuelles
Dr. Jana Lo Scalzo, stellv. Vorstandsvorsitzende KZV Berlin

17:05 Uhr Vortrag: „Zahnmedizinische Versorgung geriatrischer Patienten“,      
Prof. Dr. Ina Nitschke

17:50 Uhr Vortrag: „Abrechnung bei den Menschen mit Pflegegrad von Leistungen innerhalb 
und außerhalb der Praxisräume, auch für PAR“, KZV Berlin 

18:20 Uhr Diskussions- und Fragerunde

Geplantes Ende der Veranstaltung ist gegen 19:30 Uhr.
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Skript finden Sie unter Webcode W00088
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EU-Amalgamverbot

Webcode: W00473



Kassenzahnärztliche Vereinigung Berlin (KdöR) Symposium „Zahnmedizin für Pflegebedürftige und Menschen mit Beeinträchtigung"

Nr. 13 BEMA ab 01. Januar 2025
Die Geb.-Nr. 13 wird wie folgt gefasst:

Präparieren einer Kavität, Füllen mit plastischem Füllungsmaterial, 
einschließlich einer erforderlichen Unterfüllung, dem Anlegen einer Matrize oder der Benutzung anderer Hilfsmittel zur 
Formung der Füllung sowie dem Polieren

BEMA-Nr. Leistung Abkürzung Punkte neu 
ab 01.01.2025

Punkte alt
bis 31.12.2024

13a einflächig F1 33 32

13b zweiflächig F2 41 39

13c dreiflächig F3 53 49

13d mehr als dreiflächig oder 
Eckenaufbau im 
Frontzahnbereich unter 
Einbeziehung der 
Schneidekante

F4 63 58

5

Unter Berücksichtigung der nach dem Stand der Wissenschaft hierfür zur Verfügung stehenden

Versorgungen nimmt der Bewertungsausschuss im 

Wege der Mischkalkulation eine Neubewertung der Geb.-Nrn.13 a bis d vor.



Kassenzahnärztliche Vereinigung Berlin (KdöR) Symposium „Zahnmedizin für Pflegebedürftige und Menschen mit Beeinträchtigung"

Materialien
Selbstadhäsive Materialien:

 Glasionomerzemente (GIZ)

 hochvisköser Glasionomerzement (HGIZ) / Glashybrid

 Kunststoff-modifizierte Glasionomerzemente (KM-GIZ)

 GIZ-Komposit-Hybrid (GKH)

 Glascarbomer (GC)

 Selbstadhäsive Komposite (SAK)

 Alkasite (ohne Primer)

Materialien, die einen zusätzlichen Haftvermittler benötigen:

 Kompositmaterialien einschl. Bulkfill-Komposite

 Kompomere

 Alkasite (mit Primer)

6
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Abrechnung bei den Menschen mit Pflegegrad von 
Leistungen innerhalb und außerhalb der Praxisräume, 
auch für PAR
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Abrechnungs-
voraussetzungen

Webcode: W00220
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Wir empfehlen:

 Bereits beim Ausfüllen des 
Anamnesebogens nach evtl. Pflegegrad 
(§ 15 SGB XI) oder Eingliederungshilfe (§ 53 
SGB XII) fragen!

 Eine entsprechende Dokumentation muss 
in der Karteikarte erfolgen.

Pflegegrad oder Eingliederungshilfe!
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Präventive zahnärztliche Leistungen

Seit 01.07.2018 gilt der Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses 
zur Richtlinie §22a SGB V über die neuen BEMA-Leistungen.

BEMA-Nr.: Leistungsbeschreibung Punkte

107a Entfernen harter Zahnbelege, je Kalenderhalbjahr 16

174a Mundgesundheitsstatus und individueller 
Mundgesundheitsplan, je Kalenderhalbjahr

20

174 b Mundgesundheitsaufklärung, je Kalenderhalbjahr 26

Voraussetzung: es muss ein Pflegegrad  nach §15 SGB XI  oder 
eine Eingliederungshilfe nach§ 53 SGB XII vorliegen
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 Die Leistung nach Nr. 107a ist einmal pro Kalenderhalbjahr abrechnungsfähig. 

 Sie kann nicht abgerechnet werden, wenn in demselben Kalenderhalbjahr 
bereits eine Leistung nach Nr. 107 abgerechnet wurde.

Bema-Nr. 107a Entfernen harter Zahnbeläge       16 Pkt. 

Achtung!

Kein Pflegegrad/keine Eingliederungshilfe:
Es gelten die Bestimmungen nach Bema-Nr. 107 = einmal pro Kalenderjahr.
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Bema-Nr. 174a – mit und ohne Kooperationsvertrag 
Mundgesundheitsstatus und individueller Mundgesundheitsplan 20 Punkte 
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Die Erhebung des Mundgesundheitsstatus umfasst die Beurteilung des Pflegezustandes

 der Zähne,

 des Zahnfleischs, 

 der Mundschleimhaut sowie 

 des Zahnersatzes. 

Angaben zu empfohlenen Maßnahmen und Mittel:

 Mund- und Prothesenhygiene

 Fluoridanwendung

 zahngesunde Ernährung 

 Verhinderung / Linderung von Mundtrockenheit

Bema-Nr. 174a
Mundgesundheitsstatus und individueller Mundgesundheitsplan 20 Punkte 



Symposium Zahnmedizin für Pflegebedürftige und Menschen mit Beeinträchtigung   14Kassenzahnärztliche Vereinigung Berlin (KdöR)

 je Kalenderhalbjahr nur einmal abrechnungsfähig

 nur im Zusammenhang mit der Bema-Nr. 174a 

 IP1, IP2, FU1a - c, FU2 sind am selben Tag nicht abrechnungsfähig

Maßnahmen:

 Aufklärung

 Demonstration und praktische Anleitung/Unterweisung zur Reinigung  

 Anregen und Ermutigen des Versicherten sowie das Einbeziehen des Pflege- oder 

Unterstützungspersonals

Bema-Nr. 174b - mit und ohne Kooperationsvertrag 
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Mundgesundheitsaufklärung 26 Punkte
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Besuchspositionen und Zuschläge
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Besuchspositionen – OHNE Kooperationsvertrag

BEMA-
Nr. Erläuterung Punkte

151 Besuch eines Versicherten
 einschließlich Ä1 und 01
 zusätzlich können Wegegeld oder Reiseentschädigung berechnet werden 

38

171a Zuschlag für Besuche nach 151 
 neben den Zuschlägen nach 161a bis f und 165 abrechnungsfähig

37

152a Besuch je weiteren Versicherten in derselben häuslichen Gemeinschaft
 im unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang nach 151 – einschließlich Ä1 und 01
 zusätzlich können Wegegeld oder Reiseentschädigung berechnet werden 
 nicht neben der 153a oder 153b abrechnungsfähig

34

152b Besuch je weiteren Versicherten in derselben Einrichtung 
 im unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang nach 151 – einschließlich Ä1 und 01
 zusätzlich können Wegegeld oder Reiseentschädigung berechnet werden 
 nicht neben der 153a oder 153b abrechnungsfähig

26

171b Zuschlag für Besuche nach 152a und 152b
 für das Aufsuchen je weiteren Versicherten, in derselben häuslichen Gemeinschaft oder Einrichtung in unmittelbarem zeitlichen

Zusammenhang mit einer Leistung nach 171a
 neben den Zuschlägen nach 162a bis f und 165 abrechnungsfähig 

30

Im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang wurde bei einem anderen 
Versicherten derselben häuslichen Gemeinschaft oder Einrichtung bereits 
die BEMA-Nr. 151 abgerechnet.
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BEMA
Nr. Erläuterung Punkte

153a
Besuch eines Versicherten in einer Einrichtung zu vorher vereinbarten Zeiten u. regelmäßiger Tätigkeit

 einschließlich Ä1 und 01
 zusätzlich können Wegegeld oder Reiseentschädigung berechnet werden
 nicht neben 151 oder 152a/152b abrechnungsfähig

30

173a Zuschlag für das Aufsuchen von Versicherten nach 153a

 neben dem Zuschlag nach 165 abrechnungsfähig

32

153b Besuch je weiteren Versicherten in einer Einrichtung in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit 153a zu 
vorher vereinbarten Zeiten u. regelmäßiger Tätigkeit

 einschließlich Ä1 und 01
 zusätzlich können Wegegeld oder Reiseentschädigung berechnet werden
 nicht neben 151 oder 152a/152b abrechnungsfähig
 keine Zuschläge nach 161a bis f

26

173b Zuschlag für das Aufsuchen nach 153b je weiteren Versicherten, in derselben Einrichtung in unmittelbarem 
zeitlichen Zusammenhang mit einer Leistung nach 173a

 neben dem Zuschlag nach 165 abrechnungsfähig

24

Besuchspositionen – OHNE Kooperationsvertrag
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Weitere Leistungen – OHNE Kooperationsvertrag

181 Konsiliarische Erörterung mit Ärzten und Zahnärzten 
die pflegebedürftige Versicherte betreffen, welche in einer stationären Pflegeeinrichtung (§ 71 Abs. 2 SGB XI) betreut werden.

a) persönlich oder fernmündlich
b) im Rahmen eines Telekonsils

14
16

VS Videosprechstunde (unter Beachtung Anlage 16 BMV-Z) 16

VFK Videofallkonferenz mit an der Versorgung des Versicherten beteiligten Pflege- und 
Unterstützungspersonen

a) bezüglich eines Versicherten
b) bezüglich jedes weiteren Versicherten in unmittelbarem Zusammenhang

12
6

TZ Technikzuschlag für Videosprechstunde, Videofallkonferenz oder Videokonsil

 je Praxis bis zu zehnmal im Quartal
16

BEMA-
Nr. Erläuterung Punkte

Zuschläge bei Kindern bis zum vollendeten vierten Lebensjahr oder Besuche zu besonderen Zeiten sowie Wegegeld können 
zusätzlich berechnet werden. Hier müssen unbedingt die Leistungsbestimmungen beachtet werden.
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Besuchspositionen – MIT Kooperationsvertrag

BEMA-
Nr.

Erläuterung Punkte

154 Besuch eines pflegebedürftigen Versicherten in einer stationären Pflegeeinrichtung

 einschließlich Ä1 und 01
 zusätzlich können Wegegeld oder Reiseentschädigung berechnet werden

30

172a Zuschlag für Besuche nach 154

 für das Aufsuchen eines pflegebedürftigen Versicherten in einer stationären Pflegeeinrichtung
 neben den Zuschlägen nach 161a bis f und 165 abrechnungsfähig

40

155 Besuch je weiteren pflegebedürftigen Versicherten in derselben stationären Pflegeeinrichtung

 im zeitlichen Zusammenhang mit 154
 einschl. Ä1 und 01
 zusätzlich können Wegegeld oder Reiseentschädigung berechnet werden

26

172b Zuschlag für Besuche nach 155

 für das Aufsuchen je weiteren pflegebedürftigen Versicherten in derselben stationären Pflegeeinrichtung in 
unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit einer Leistung nach 172a

 neben den Zuschlägen nach 162a bis f und 165 abrechnungsfähig

32
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BEMA-
Nr.

Erläuterung Punkte

182 a/b Konsiliarische Erörterung mit Ärzten und Zahnärzten 
die pflegebedürftige Versicherte betreffen, welche in einer stationären Pflegeeinrichtung (§ 71 Abs. 2 SGB 
XI) betreut werden.

a) persönlich oder fernmündlich
b) im Rahmen eines Telekonsils

14

16

Besuchspositionen – MIT Kooperationsvertrag

Zuschläge bei Kindern bis zum vollendeten vierten Lebensjahr oder Besuche zu besonderen Zeiten sowie Wegegeld können 
zusätzlich berechnet werden. Hier müssen unbedingt die Leistungsbestimmungen beachtet werden.
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Wegegeld
Bei mehreren Patienten wird im 

Bemerkungsfeld neben dem 
Wegegeld ein Divisor 

eingetragen:
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Leistungen werden im HMV nicht berücksichtigt:
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Aufsuchende Versorgung – Informationen

Webcode: W00220



Symposium Zahnmedizin für Pflegebedürftige und Menschen mit Beeinträchtigung   24Kassenzahnärztliche Vereinigung Berlin (KdöR)

 Die IK-Nummer der Pflegeeinrichtung wird nicht in den 
Patientenstammdaten erfasst

 Berechnung der Zuschläge nach 171a/b, 172a/b, 173a/b, 174 a/b 
werden nicht abgerechnet 

 Berechnung des Wegegeldes

 Abrechnung von falschen Besuchspositionen bei Vorliegen eines 
Kooperationsvertrages

 falscher Ansatz der Bema-Nr. 107 neben 107a

Fehlerquellen bei der Abrechnung
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Behandlung bei Versicherten nach § 22a SGB V –
außerhalb der systematischen PAR-Behandlung 
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174 a) Mundgesundheitsstatus und individueller Mundgesundheitsplan  20 Pkt.

174 b) Mundgesundheitsaufklärung 26 Pkt. 

Mundgesundheitsplan – BEMA-Nr. 174a und 174b
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eFormular 5e – Anzeige einer Behandlung nach § 22a SGB V über EBZ

Voraussetzung:

 Pflegegrad nach § 15 SGB XI oder

 Eingliederungshilfe nach § 99 SGB IX  und …

Hierdurch wird die PAR-Behandlung außerhalb der systematischer PAR-Behandlung für vulnerable 
Patientengruppen nun möglich.
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 Erhebung von Anamnese, Befund und Diagnose nach § 3 PAR-Richtlinie (Blatt1), 

sofern dies aufgrund der individuellen Situation der Versicherten möglich ist. 

 PAR-Rili, § 3 (6):  Mundgesundheitsplan soll in die Planung der Therapie einbezogen werden.

 Messung der Sondierungstiefen an mindestens 2 Stellen pro Zahn (mesioapproximal und 

distoapproximal) in Millimetern.

 Bei Sondierungstiefen ≥4 mm mittels AIT, bei Sondierungstiefen ≥6 mm kann auch zeitgleich 

mittels CPT. Entscheidung trifft Behandler nach Erörterung mit Patient oder Bezugsperson.

 BEMA-Nr. 4 kann abgerechnet werden.

Anamnese, Befund und Diagnose
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 Die AIT sollte nach Möglichkeit innerhalb von 4 Wochen abgeschlossen 
werden.

 Unterstützt werden kann die Behandlung durch eine adjuvante 
systemische Antibiotikatherapie.

AIT – Antiinfektiöse Therapie 
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 Bei Sondierungstiefen von ≥ 6 mm kann als Alternative zur AIT, die CPT erfolgen. Die 
zeitgleiche Durchführung der AIT neben der CPT, ist nur bei Versicherten die unter 
Allgemeinnarkose (Vollnarkose) behandelt werden möglich. Bedeutet aber nicht, dass AIT 
und CPT zeitgleich am selben Zahn durchgeführt werden dürfen.

 Ob eine chirurgische Therapie sinnvoll ist, wird anhand Anamnese, Befund und Diagnose 
sowie nach gemeinsamer Erörterung mit Patienten (oder der Bezugsperson) entschieden.

CPT – Chirurgische Parodontitis Therapie 



Symposium Zahnmedizin für Pflegebedürftige und Menschen mit Beeinträchtigung   31Kassenzahnärztliche Vereinigung Berlin (KdöR)

2 Jahre

im Anschluss an 
Anamnese, Befund, 
Diagnose 

AIT nach Möglichkeit 
innerhalb von 4 
Wochen abzuschließen

3-6 Monate nach 
Beendigung der AIT  
bzw. ggf. CPT

a) Anamnese, 
Befund, 
Diagnose nach    
§ 3 der PAR-RL,

sofern dies 
aufgrund der 
individuellen 
Situation der 
Versicherten 
möglich ist 

b)
Antiinfektiöse 
Therapie
(AIT) nach § 9 
PAR-RL 

c) adjuvante 
Antibiotika-
therapie nach
§ 10 PAR-RL,

wenn 
notwendig

Alternativ:        
nur bei 
Narkosepatienten 

 chirurgische 
Parodontal-
therapie (CPT) 

d) Nachsorge
1x im 
Kalenderhalbjahr 

- Messung ST + 
BOP

- subgingivale 
Instrumentierung

- vollständige 
supragingivale 
und gingivale 
Reinigung  

B. V. Nr. 2 Satz 1



Anzeigepflicht

Versorgungsstrecke bei Versicherten nach §22a SGBV seit 1. Juli 2021

KZBV

Vertragszahn-
ärztliche 
Entscheidung zur 
Parodontitis-
behandlung 

gemäß Abschnitt  
B. V. Nr. 2 Beh-RL 

im zeitlichen Zusammenhang 
Leistungen aus der Richtlinie nach § 22a SGB 
V
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 3-6 Monate nach AIT/CPT 

Nachsorge – für die Dauer von zwei Jahren

Messung von 

Sondierungsbluten  
und -tiefen 

an zwei Stellen pro Zahn 

(mesio- u. 
distoapproximal)

UPT d)

(15 Punkte)

Subgingivale 
Instrumentierung

an den betroffenen 
Zähnen 

mit ST ≥ 4 mm und SB 

sowie  ST ≥ 5 mm

UPT e) und f)

(5 Pkt. und 12 Pkt.)

Supragingivale und 
gingivale Reinigung 

aller Zähne 

von anheftenden Biofilmen 
und Belägen

UPT c)

(3 Punkte je Zahn)

 einmal je Kalenderhalbjahr mit einem Mindestabstand von 5 Monaten 
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Kennzeichnung PAR-Abr. – Fall unberücksichtigt im HVM

Webcode: W00156

Die PVS-Hersteller haben im PAR-Abrechnungsmodul 
auf Fallebene das Feld:
„Kennzeichen Par. 22a“ zur Verfügung gestellt. 

In diesem Feld erfolgt die Angaben 
„P“, „E“ oder „S“.
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Kennzeichnung E, P, V (S)
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Kennzeichnung in der Abrechnung
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Ersatzverfahren – Anlage 10 BMV-Z
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 Der Kooperationszahnarzt hat den Vertragsschluss unter Angabe der Vertragspartner gegenüber 

der KZV Berlin anzuzeigen. 

 Dazu: Formular „Bestätigungsschreiben“ ausfüllen und den Kooperationsvertrag in Kopie 

beizufügen und an die KZV Berlin, Abteilung Vertragswesen zusenden.

 Danach sendet die KZV Berlin dem Kooperationszahnarzt einen Genehmigungsbescheid zu.     

Darin wird rechtsverbindlich festgestellt, dass dieser zur Abrechnung der Leistungen gemäß § 87 

Abs. 2j SGB V berechtigt ist. Erst jetzt darf eine Abrechnung gegenüber der KZV Berlin erfolgen.

 Über die Anzahl der vom kooperierenden Vertragszahnarzt betreuten Versicherten ist gegenüber 

der KZV Berlin auch jährlich mittels Berichtsbogen Bericht zu erstatten.

 Wichtig: Änderungen oder auch Kündigungen sind gegenüber der KZV anzuzeigen.

Kooperationsvertrag



Symposium Zahnmedizin für Pflegebedürftige und Menschen mit Beeinträchtigung   38Kassenzahnärztliche Vereinigung Berlin (KdöR)

Kooperationsvertrag – Information

Webcode: W00220
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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